
 
A n t r a g : Die Zustimmungen des Oberbürger-

meisters, der Leitung des Fachdienstes 
Haushalt und Finanzen sowie der Leitungen 
der Fachdienste Zentrale Verwaltung und  
Personal, Dezentrale Steuerungsunter-
stützung, Schule, Jugend, Kultur und Sport 
und Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grün-
flächen zur Leistung von überplanmäßigen 
Aufwendungen im Ergebnisplan und gleich-
zeitig Auszahlungen im Finanzplan 2016 bis 
zur Höhe von 154.200 Euro nach § 95 d GO 
i. V. mit § 4 der Haushaltssatzung und § 16 
Abs. 2 der Hauptsatzung wird zur Kenntnis  
genommen. 
 
 

 

 


